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Die Regierung der Bundesrepublik Deutschlandhat.dem.Deutschen Bundes­

tag in Bonn einen ·Entwurf· für ein Reparationsschädengesetz zugelei tet .. Die­

ser Gesetzentwurf muss von den in Österreich. lebenden Heimatvertriebenen 

und Umsiedlern als schwerste Diskriminierung angesehen werden .. In der Bun­

desrepublik sollen auf Grund des·zu schaffenden Gesetzes jene Personen 

eine Entschädigung erhalten, deren Eigentum für Reparationszweckeherange­

zogen wurde .. Soweit den anfragenden Abgeordneten bekannt ist, kennt das 

Gesetz keine Bestimmung,.dass,der Reparationsgeschädigte an. einem bestimmten 

Stichtag in der Bundesrepublik Deutschland seinen Wohnsitz gehabt haben musso 

Der erwähnte Gesetzentwurf sieht im § .56 aber folgende.Besti~~ung 

vor: ·"Schädenoo .. , sofern sie von Personen geltend gemacht werden, die bei 

Unterzeichnung dieses Vertrages", - gemeint ist der Hsterreichisch-deutsche 

Finanz- und Ausgleichsvertrag => "österreichische Staatsangehörige waren, 

ohne gleichzeitig die deutsche Staatsangehörigkeit zu besitzen," sind nicht 

zu entschädigen .. 

In dieser Fassung müsseb die in Osterreich lebenden Umsiedler und Hei ... 

matvertri'ebenen· eine durch nichts. zu rechtfertigende Benachteiligung er­

blicken!tl' denn auch ihr Eigentum .. wurde. nach Kriegsende zu .Repa:rations­

zweckenberangezogen, und die Oststaaten weigern. sich, bei den mit tster­

reich zu führenden Vermögensverhandlungen über eine Rückgabe oder Ent­

schädigung·dieses Eigentums zu verhandeln .. 

Die Bestimmung des erwähnten Gesetzes wi~~~richt aber auch dem soge­

nannten Überleitungsvertrag, den die Bundesrepublik Deutschland mit den 

Westmächten abgeschlossen, hat und in dem sie sich verpflichtete, dafür 

Sorge zu tragen,dass Personen"deren Vermögen.für Zwecke.der Repaeation, 

Restitution oder auf Grund. des Kriegszustandes oder auf Grund von Abkommen, 

an·denen die drei Westmächte,beteiligt waren,beschlagnahmt.wurde"ent­

schädigt werden o In diesem Überleitungsvertrag hat die Bundesrepublik 

Deutschland nicht den Vorbehalt gemacht, dass sie solche Entschädigungen 
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nur an Personen leisten wird, die zu einem bestimlnten Stichtag auf dem 

Gebiet der Bundesrepublik Deutschland leben oder die deutsche Staats­

bürgerschaft besitzen. Das jetzt dem Deutschen.Bundestag übermittelte 

Gesetz muss daher als Durchführungsmassnahme zum erwähnten Überleitungs­

vertragbetrachtet werden. 

Die in Österreich.lebenden Umsiedler und Heimatvertriebenen ver­

weisen mitvollem~Recht~darauf, dass ihr Eigentum nach Kriegsende von den 

·Oststaaten zu Reparationszwecken-herangezogen bzw. beschlagnahmt wurdeo 

DieserPersonenkreis ist daher der~Überzeugung, einen vollen Entschädi= 

gungsanspruch-fürdie,erlittenen~Reparationsschäden zu besitzen. 

Die unterzeichne.ten Abgeordneten richten daher an den Herrn Bundes­

minister für Auswärtige Angelegenheiten folgende 

A n fra gen : 

10') Ist der Herr Bundesminister berei t, Verhandlungen. mit der Regierung 

der Bundesrepublik-Deutschland.anzubahnen"um eine Diskriminierung der 

in.Österreich-lebenden Urnsiedler und Heimatvertriebenenhintanzuhalten? 

2·.) Istder-Rerr .Bundesminister für Auswärtigen Angelegenheiten bereit, 

sich dafür· einzusetzen, dass. die Bundesrepublik Deut.schlanrl. die im 

Öberleitungsvertrag enthaltenen Verpflichtungen auch gegenüber den in 

Österreich lebenden Umsiedlern und Heimatvertriebenen anerkennt und 

erfüllt? 

-.- ... -.-.-
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